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ALLGEMEINES 

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) gelten für die 
Wirtschaftsführung des Zweckverbandes die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft 
entsprechend. Bereits seit der Gründung des Interkommunalen Zweckverbandes finden die 
Vorschriften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Anwendung. 

Nach § 18 (Kapitalumlage) und § 19 (Verwaltungs- und Betriebskostenumlage) der 
Verbandssatzung werden die Aufwendungen des Verbandes, soweit sie nicht durch andere 
Erträge oder Darlehen gedeckt werden, durch Umlagen finanziert. Die Höhe der Umlagen wird 
in der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr getrennt für die Verwaltungs- und 
Betriebskostenumlage und für die Kapitalumlage festgesetzt. 

Die Verbandsmitglieder tragen zur Deckung des Finanzbedarfs nach folgendem Maßstab bei:  

 
a. Stadt Sigmaringen   31% 
b. Gemeinde Bingen   13% 
c. Gemeinde Sigmaringendorf 13% 
d. Gemeinde Inzigkofen  10% 
e. Gemeinde Krauchenwies  10% 
f.  Gemeinde Stetten a. k. M.  10% 
g. Stadt Scheer     5% 
h. Gemeinde Schwenningen    5% 
i.  Gemeinde Beuron     3% 
 

VORBEMERKUNGEN 

Der Vorbericht zum Haushaltsplan gibt nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 
einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er soll eine 
durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer 
voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Die in § 6 GemHVO vorgegebenen Inhalte werden 
im nachfolgenden dargestellt: 

 
ZIELE UND STRATEGIEN SOWIE ÄNDERUNGEN ZUM VORJAHR 
Der Zweckverband Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg wurde mit 
dem Ziel der zivilen Nachnutzung des ehemals militärisch genutzten Geländes um die Graf-
Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen gegründet. Durch eine gemeinsame interkommunale 
Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung soll die Wirtschaft im Raum gestärkt und die 
Einwohnerzahl stabilisiert werden. Zur Erreichung dieses strategischen Zieles steht die 
Schaffung der baurelevanten Grund- sowie Infrastruktur wie bereits im vergangenen Jahr auch 
für das Haushaltsjahr 2026 im Vordergrund. Um auf dem IGGS-Areal Betriebe anzusiedeln, 
müssen die einzelnen Bereiche abschließend erschlossen werden. Die Aufstellung der 
geplanten Bebauungspläne IGGS-Mitte und IGGS-West sowie die Schaffung von 
planungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür sind für das Jahr 2026 vorgesehen. Nach wie 
vor gilt für den Zweckverband IGGS die Vermarktung der einzelnen Gewerbeflächen als 
vorrangiges Ziel. Hierzu ist die Herstellung bzw. Fertigstellung der erforderlichen Anlagen 
erforderlich. Das beinhaltet unter anderem die Versorgung mit Wasser sowie die Entsorgung 
von Abwasser und die Herstellung von Glasfaser-Hausanschlüssen. Bereits in den Vorjahren 
waren Investitionsmaßnahmen zur Schaffung der baurelevanten Grund- sowie Infrastruktur 
geplant. Diese Planungen werden im neuen Haushaltsjahr fortgeführt und erweitert. 
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Die Vermietung von Gebäuden, Hallen und Flächen im Eigentum des Zweckverbands IGGS 
ist längst wesentlicher Bestandteil zur Generierung von Erträgen und Einzahlungen. Auch im 
Haushaltsjahr 2026 trägt die Vermietung der Gebäude, Hallen und Flächen zur Erzielung 
wichtiger Erträge bei. Dabei unterstützt sie zusätzlich das Ziel der Vermarktung und den 
Ausbau des IGGS-Areals als Gewerbe- und Industriegebiet. 
 
ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN, EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN, DES 

VERMÖGEN SOWIE DER VERBINDLICHKEITEN ZU DEN VORANGEGANGENEN JAHREN 
Zu den wichtigsten Erträgen bzw. Einzahlungen zählen nach wie vor die vom Zweckverband 
erhobene Verwaltungs- und Betriebskostenumlage sowie die Mieterträge. In den 
vorangegangenen Jahren konnte eine konstante Erhöhung der Mieterträge erzielt werden. 
Auch für das Haushaltsjahr 2026 werden Mieterträge in Höhe 
erwartet. Zum Ausgleich der restlichen laufenden Aufwendungen ist im Haushaltsplanentwurf 
eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage von insgesamt 300.000 Diese 
wurde im Vergleich zu den vergangenen Jahren bereits im Haushaltsjahr 2025 deutlich 
reduziert und kann auch im Haushaltsjahr 2026 in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt 
werden. Weiter ist von Zinserträgen aus einer Festgeldanlage mit 6.000  
 
Im Bereich der Aufwendungen bzw. Auszahlungen stellen wie in den vorangegangenen 
Jahren die Sach- und Dienstleistungen die größte Position dar. Diese liegen nur etwas unter 
dem in der letzten Planung prognostizierten Ansatz. Diese Aufwendungen beinhalten unter 
anderem die Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie die 
Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) und die Aufwendungen für 
sonstige Dienstleistungen (Vermarktungsleistungen WFS, Grünpflege, Winterdienst usw.). Die 
Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen sind etwas geringer als im Vorjahr. Die 
Geschäftsaufwendungen liegen aufgrund geringer veranschlagten Planungsraten für 
Baugenehmigungen deutlich unter dem im letzten Haushaltsplan für 2025 geplanten Ansatz. 
Die Aufwendungen für Steuern sind aufgrund von zu erwartenden Steuernachzahlungen und 
der gestiegenen Grundsteuer höher als in den Vorjahren. Die Erstattungen für Aufwendungen 
von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten die Pauschale für Kämmerei- und 
Kassenaufgaben sowie die Kostenerstattung für die Übernahme von Tätigkeiten des Bauamts 
und des Bauhofs. Bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind ab dem Jahr 2026 
aufgrund der Umschuldung des Darlehens sowie der Zinsentwicklung höhere Zinsen 
veranschlagt. 
 
Die Investitionstätigkeit beinhaltet nach wie vor Auszahlungen für die Schaffung von 
Ausgleichsmaßnahmen sowie für Maßnahmen der städtebaulichen Planung 
(Bebauungspläne). Weiterhin fester Bestandteil der Planung sind die Investitionen für 
Baumaßnahmen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Fernwärme- 
und Breitbandversorgung sowie Straßensanierung und Erschließung. 
 
ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN 
Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2024 wurde dem Zweckverband für das Haushaltsjahr 
eine Kreditermächtigung von 300.000 musste nicht in Anspruch genommen 
werden. Im Jahr 2019 wurden zwei Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. und 3 Mio. 
aufgenommen. Bei diesen Darlehen handelt es sich um endfällige Darlehen ohne Möglichkeit 

. 
Insgesamt konnte der Zweckverband tilgen, sodass das Restdarlehen 
in Höhe von zu einem weiteren endfälligen Darlehen umgeschuldet wurde. Die 
Verpflichtungen des Zweckverbands belaufen sich damit aktuell auf insgesamt 3.500.000 
Beide Darlehen  sind zum 30.12.2028 abzulösen. Die Ablösung der 
Darlehen nach Ablauf der Laufzeit ist durch die Einzahlungen aus den geplanten 
Veräußerungen von Grundstücken im Jahr 2028 vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich 
zum Ende des Haushaltsjahres 2026  
werden.  
 

Seite 8 von 76



ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS 
Zu dem Vermögen des Zweckverbands gehören neben dem immateriellen Gegenstand der 
Vorjahre seit 2019 auch Sachvermögen in Form von Grundstücken und Gebäuden. Durch den 
Kauf der Grundstücke und Gebäude im IGGS-Areal sowie eines Grundstücks auf der 
Gemarkung Glashütte hat sich das Vermögen des Zweckverbands deutlich erhöht. Wie die 
DV-Software als immaterieller Vermögensgegenstand, werden im Bereich des 
Sachvermögens die Gebäude linear abgeschrieben. Hinzu kommt im Finanzvermögen der 
Erwerb einer Beteiligung an der BLS GmbH im Jahr 2020. Die Entwicklung des Vermögens im 
Haushaltsjahr 2026 wird durch angestrebte Investitionsmaßnahmen zur Schaffung der 
Infrastruktur sowie die Beschaffung von Ausgleichsflächen geprägt.  
 
ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS ZUR BILANZSUMME 
Nach den Vorgaben des § 6 GemHVO soll die Betrachtung der Entwicklung des Eigenkapitals 
für die dem Haushaltsjahr vorangegangen fünf Jahren erfolgen. Durch die Aufnahme seiner 
Tätigkeit im Jahr 2017 kann für den Zweckverband die Entwicklung des Eigenkapitals ab 2017 
betrachtet werden. Der im Jahr 2017 entstandene Fehlbetrag konnte durch den im Jahr 2018 
erzielten ordentlichen Überschuss ausgeglichen werden. Zum Eigenkapital zählen neben dem 
Basiskapital auch mögliche gebildete Rücklagen. Hier konnte im Jahr 2018 trotz Ausgleich des 
Fehlbetrags aus 2017 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 
gebildet werden. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurde ebenfalls jeweils ein 
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet, welcher den Rücklagen aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde. Dies ist bei umlagefinanzierten 
Zweckverbänden jedoch nicht vorgesehen. Vielmehr erfolgt für die erhobene Verwaltungs- und 
Betriebskostenumlage zum Jahresabschluss eine Spitzabrechnung. Aufgrund der erfolgten 
allgemeinen Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt wurde im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten 2021 eine Umgliederung in der Bilanz vorgenommen. Die in der 
Vergangenheit erzielten umlagefinanzierten Überschüsse aus den Jahren 2018 bis 2021 
wurden mit der Feststellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 an die Mitgliedsgemeinden 
zurückgeführt.  
 
ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES UND DER RÜCKLAGEN 
Bei dieser Betrachtung werden die Ansätze des Haushaltsjahrs und des 
Finanzplanungszeitraums (nachfolgende drei Jahre) herangezogen. Es soll die Entwicklung 
des Gesamtergebnisses, der Rücklagen und das Verhältnis zum Deckungsbedarf des 
Finanzplans untersucht werden. Für das Planjahr 2026 ist ein positives ordentliches Ergebnis 

 vorgesehen. Die im Haushaltsplan aufgenommenen Ansätze orientieren 
sich an den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Die Aufwendungen für die 
Instandhaltung und erfolgreiche Vermarktung des IGGS-Areals sind zwingend erforderlich. Im 
Jahr 2027 kann ebenfalls ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden wohingegen in 
den Jahren 2028 und 2029 negative Ergebnisse erzielt werden. Allerdings kann im Jahr 2028 
durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden ein positives Sonderergebnis 
erwirtschaftet werden. Das negative Ergebnis im Jahr 2029 kann durch eine Entnahme aus 
der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.  
 
GEPLANTE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN 
Die erforderlichen Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 neu eingeplant. Sie 
dienen der Erschließung des IGGS-Areals und stellen überwiegend Baumaßnahmen dar. Im 
Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung umfassen die Maßnahmen 
Honorare zu Bauleitplanung, Umweltbericht, Grünordnungsplan, Artenschutzgutachten sowie 
archäologische Prospektionsgrabungen und Ausgleichsmaßnahmen. Im Bereich der 
Wasserversorgung wurden die zwischen dem Zweckverband und der Stadtwerke Sigmaringen 
GmbH durch öffentlich-rechtlichen Vertrag festgesetzten Kosten für die Herstellung und 
Sanierung der Infrastruktur der Wasserversorgung im Verbandsgebiet abzüglich der bereits 
geleisteten Abschlagszahlung festgesetzt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind für das 
Jahr 2026 Kosten für die Kanalverlegung in Zusammenhang mit dem Bau der Zollschule auf 
dem Kasernenareal eingeplant. Aufgrund des Kaufvertrags besteht hier eine vertragliche 
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Verpflichtung der Stadt Sigmaringen in diesem Bereich Leitungen, die der Bebauung 
entgegenstehen auf eigene Kosten zu verlegen. Nach dem Vertrag zwischen Stadt und BImA 
werden von den Gesamtbaukosten für den Kanal ca. 3 Mio.  von der BImA übernommen. Der 
Restanteil der Kosten soll den angeschlossenen Einleitern Zweckverband IGGS und der Stadt 
Sigmaringen weiterberechnet werden. Für den Zweckverband bedeutet das eine 
Kostenbeteiligung in Höhe von voraussichtlich  Des Weiteren wurde eine 
Planungsrate für die Sanierung der Abwasserleitungen  Beim 
Produkt 53.40.0000 Fernwärmeversorgung ist die Installation der Fernwärmeanschlüsse 
innerhalb von einigen Gebäuden (Sekundärkreis:  Die Kosten für die 
Schaffung von Glasfaser-Hausanschlüssen belaufen sich nach der Kostenschätzung auf rund 
100.000 . Für die noch nicht abgerechnete EQ-SIG Maßnahme (Verlegung von Leerrohren) 

Diese Auszahlungen waren bereits im Vorjahr 
veranschlagt, aufgrund der noch laufenden Prüfung der Schlussrechnung wurden die Kosten 
erneut eingeplant, da bisher noch keine Auszahlung erfolgt ist. Für die Finanzierung der 
Maßnahme war bereits im Vorjahr eine Kapitalumlage in Höhe von 10
Diese wurde für das Haushaltsjahr 2026 erneut veranschlagt. Für die Gemeindestraßen sind 

Ausbau/ Lückenschluss der Louis-Pasteur-Straße sowie für weitere sonstige Maßnahmen 
eingeplant. 
 
FINANZIERUNGSBEDARF FÜR INANSPRUCHNAHME VON RÜCKSTELLUNGEN 
Im Jahr 2022 wurden die gebildeten Rückstellungen vollständig in Anspruch genommen. 
Weiterer Finanzierungsbedarf durch die Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen 
besteht daher aktuell nicht.  
 
ENTWICKLUNG INNERER DARLEHEN 
In den vergangenen Jahren wurden vom Zweckverband keine inneren Darlehen in Anspruch 
genommen. Für das Haushaltsjahr 2026 ist dies ebenfalls nicht geplant. 
 
ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF UND BESTAND AN LIQUIDEN MITTELN 
Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für das Planjahr 2026 ein 
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 291.950 
zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht. Zur Deckung 
des Finanzierungsbedarfs aus Investitionstätigkeit sind neben der Kapitalumlage in Höhe von 
106
vergangenen Jahren durch die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnungen (durch 
Mieterträge) sowie durch die Grundstücksveräußerungen in 2023 und 2025 deutlich erhöht 
werden. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung der Vorjahre beläuft sich die Liquidität 
des Zweckverbands zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich auf 2.605 . Der 
voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 
600.150  
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GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANS 

TEILHAUSHALTE 
Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Jeder 
Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit 
(Budget): 
 
Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Produkte des Zweckverbands und deren 
Zuordnung zu den Teilhaushalten.  
 

Teilhaushalt Produkte  

Innere Verwaltung 

11.10.1000 Allgemeine Verwaltung 
11.24.0000 Gebäudemanagement 
11.33.0000 Grundstücksmanagement 
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 

Verkehrsplanung und Stadterneuerung 
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung 
53.30.0000 Wasserversorgung 
53.40.0000 Fernwärmeversorgung 
53.60.0100 Leistungsgebundene Breitband Infrastruktur 
53.80.0000 Abwasserbeseitigung 
54.10.0000 Gemeindestraßen 

Allgemeine 
Finanzwirtschaft 

61.20.0000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der 

Vorjahre 
 

 

RÜCKBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023, 2024 UND 2025 

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 
406.040,23  und einem Sonderergebnis in Höhe von  ab. Die Verwaltungs- und 
Betriebskostenumlage des Haushaltsjahres 2023 wurde in voller Höhe an die 
Verbandsmitglieder zurückgeführt, der Überschuss ist somit nicht umlagefinanziert und konnte 
der Rücklage zugeführt werden. Der Ergebnishaushalt 2024 wird voraussichtlich mit einem 
positiven ordentlichen Ergebnis  abschließen. Das Haushaltsjahr 
2025 wird ebenfalls aller Voraussicht nach mit einem positiven ordentlichen Ergebnis 
abschließen. Dieses resultiert aus den erzielten Mieterträgen und Zinseinzahlungen, denen 
geringere Aufwendungen als geplant gegenüberstanden. Durch den Verkauf eines Gebäudes 
konnten zusätzliche Einzahlungen erwirtschaftet werden. Aufgrund der guten Liquiditätslage 

 an Darlehen getilgt werden. 
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ERGEBNISHAUSHALT 2026 
 
Im Gesamtergebnishaushalt sind Erträge von 1.174.530 mit  
1.080.550  Der größte Teil der Aufwendungen wird durch den für Miet- und 
Pachterträge veranschlagten Ansatz in Höhe von 865.000 Weiter ist von 
Zinserträgen aus einer Festgeldanlage mit 6.000 Zur Deckung der restlichen 
laufenden Aufwendungen ist im Haushaltsplanentwurf eine Verwaltungs- und 
Betriebskostenumlage in Höhe von insgesamt 300.000  Diese wurde im 
Vergleich zu den vergangenen Jahren bereits im Haushaltsjahr 2025 deutlich reduziert und 
kann auch im Haushaltsjahr 2026 in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt werden. Der 
Ergebnishaushalt weißt somit ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 93.980  
 
Auf der Aufwandsseite sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 
524.300    
und sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 282.600  
 
Im Bereich der Aufwendungen bzw. 
Auszahlungen stellen wie in den 
vorangegangenen Jahren die Sach- und 
Dienstleistungen die größte Position dar. 
Diese liegen nur etwas unter dem in der 
letzten Planung prognostizierten Ansatz. 
Diese Aufwendungen beinhalten unter 
anderem die Unterhaltungskosten der 
Grundstücke und Gebäude sowie die 
Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, 
Wasser, Abwasser) und die Aufwendungen 
für sonstige Dienstleistungen 
(Vermarktungsleistungen WFS, Grünpflege, 
Winterdienst usw.). Die Ansätze für sonstige 
ordentliche Aufwendungen sind etwas 
geringer als im Vorjahr. Die Geschäfts-
aufwendungen liegen aufgrund geringer 
veranschlagten Planungsraten für Baugenehmigungen deutlich unter dem im letzten 
Haushaltsplan für 2025 geplanten Ansatz. Die Aufwendungen für Steuern sind aufgrund von 
zu erwartenden Steuernachzahlungen und der gestiegenen Grundsteuer höher als in den 
Vorjahren. Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 
beinhalten die Pauschale für Kämmerei- und Kassenaufgaben sowie die Kostenerstattung für 
die Übernahme von Tätigkeiten des Bauamts und des Bauhofs. Bei den Zinsen und ähnlichen 
Aufwendungen sind ab dem Jahr 2026 aufgrund der Umschuldung des Darlehens sowie der 
Zinsentwicklung höhere Zinsen veranschlagt. 
 
Unter Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich für den Zweckverband im 
Planjahr ein Überschuss von 93.980 . Dieser kann der Ergebnisrücklage zugeführt werden. 
Das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 
93.980  ab. 

Aufwendungen

Sach- und
Dienstleistungen

Abschreibungen

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

sonstige ordentliche
Aufwendungen
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FINANZHAUSHALT 2026 
 
Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet der 
Finanzhaushalt 2026 auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Hier sind für den 
Zweckverband Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Kommunen für den geplanten 

 vorgesehen. Dem gegenüber stehen die geplanten 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen in Höhe von 2.402.800  
 
Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- sowie Investitionstätigkeit stellen sich 
insgesamt wie folgt dar: 
 
 

 
 
 
Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für das Planjahr ein 
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 291.950 zusätzlich 
zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht. 
 
Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs aus Investitionstätigkeit sind neben der Kapitalumlage 

in den vergangenen Jahren durch die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnungen 
(durch Mieterträge) sowie durch die Grundstücksveräußerungen in 2023 und 2025 deutlich 
erhöht werden. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung der Vorjahre beläuft sich die 
Liquidität des Zweckverbands zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich auf 

. Auf die im Jahr 2024 eingeplante Kreditaufnahme konnte verzichtet werden. Im 
Jahr 2019 wurden zwei Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. und 3 Mio. 
diesen Darlehen handelt es sich um endfällige Darlehen ohne Möglichkeit zur Sondertilgung. 

. Insgesamt konnte der 
Zweckverband tilgen, sodass das Restdarlehen in Höhe von 
zu einem weiteren endfälligen Darlehen umgeschuldet wurde. Die Verpflichtungen des 

Beide Darlehen (1,5 
e Ablösung der Darlehen nach Ablauf 

der Laufzeit ist durch die Einzahlungen aus den geplanten Veräußerungen von Grundstücken 
im Jahr 2028 vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 

 Der voraussichtliche 
Bestand an liquiden Eigenmitteln beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 rund 600.150 
und liegt damit über der geforderten Mindestliquidität.  
 
 

Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit

Einzahlungen 1.171.000 106.000

Auszahlungen 879.050 2.402.800

Überschuss/Bedarf 291.950 -2.296.800

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000
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INVESTITIONSPROGRAMM 2026  2029 
 
Die kommenden Jahre sind geprägt durch die stückweise Erschließung des ehemaligen 
Kasernenareals mit Wasser und Abwasser sowie die Instandhaltung und Sanierung der 
Verkehrsflächen innerhalb des IGGS-Areals und der Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen. 
Hierfür sind im Haushaltsjahr Auszahlungen in Höhe von 2.402.800  
 
Im Bereich der Stadtentwicklung und städtebaulichen Planung umfassen die Maßnahmen 
Honorare zu Bauleitplanung, Umweltbericht, Grünordnungsplan, Artenschutzgutachten sowie 
archäologische Prospektionsgrabungen und Ausgleichsmaßnahmen. Insgesamt sind hierfür 

angesetzt.  
 
Im Bereich der Wasserversorgung wurden die zwischen dem Zweckverband und der 
Stadtwerke Sigmaringen GmbH durch öffentlich-rechtlichen Vertrag festgesetzten Kosten für 
die Herstellung und Sanierung der Infrastruktur der Wasserversorgung im Verbandsgebiet 
abzüglich der bereits geleisteten Abschlagszahlung festgesetzt  
 
Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind für das Jahr 2026 Kosten für die Kanalverlegung in 
Zusammenhang mit dem Bau der Zollschule auf dem Kasernenareal eingeplant. Aufgrund des 
Kaufvertrags besteht hier eine vertragliche Verpflichtung der Stadt Sigmaringen in diesem 
Bereich Leitungen, die der Bebauung entgegenstehen auf eigene Kosten zu verlegen. Nach 
dem Vertrag zwischen Stadt und BImA werden von den Gesamtbaukosten für den Kanal ca. 
3 Mio.  von der BImA übernommen. Der Restanteil der Kosten soll den angeschlossenen 
Einleitern Zweckverband IGGS und der Stadt Sigmaringen weiterberechnet werden. Für den 

 
Des Weiteren wurde eine Planungsrate für die Sanierung der Abwasserleitungen in Höhe von 

 
 
Im Bereich der Fernwärmeversorgung ist die Installation der Fernwärmeanschlüsse innerhalb 

von Glasfaser-Hausanschlüssen belaufen sich nach der Kostenschätzung auf rund 100.000 
Für die noch nicht abgerechnete EQ-SIG Maßnahme (Verlegung von Leerrohren) sind noch 

der noch laufenden Prüfung der Schlussrechnung wurden die Kosten erneut eingeplant, da 
bisher noch keine Auszahlung erfolgt ist. Für die Finanzierung der Maßnahme war bereits im 

Haushaltsjahr 2026 erneut veranschlagt. 
 

-Pasteur-Straße sowie für 
weitere sonstige Maßnahmen eingeplant. 
 
Die Vermarktung und Veräußerung der Grundstücke und Gebäude steht im 
Finanzplanungszeitraum weiterhin im Vordergrund. Hierbei kann der Zweckverband auf die 
Erfahrungswerte der WFS Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG zurückgreifen. 
Die Entwicklung der Region und die Nachfrage nach freien Gewerbeflächen machen die 
Erweiterung des IGGS-Areals unerlässlich. In den kommenden Jahren wird von 
Verkaufserlösen ausgegangen.  
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Zweckverband IGGS
Planjahr: 2026

Art der Schulden

voraussichtlicher
Stand zu

Beginn des
Haushaltsjahres

voraussichtlicher
Stand zum
Ende des

Haushaltsjahres

1.1 Anleihen 0 0

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0 0
1.2.1 Bund 0 0
1.2.2 Land 0 0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 0
1.2.5 Kreditinstitute 3.500.000 3.500.000
1.2.6 sonstige Bereiche [1] 0 0

1.3 Kassenkredite 0 0

1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0

1 Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 0 0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1 Anleihen 0 0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0 0
2.3 Kassenkredite 0 0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0

2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung 0 0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1 Anleihen 0 0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 3.500.000 3.500.000
3.3 Kassenkredite 0 0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 3.500.000 3.500.000

abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit
Sonderrechnung 0 0

3 Konsolidierte Gesamtschulden 3.500.000 3.500.000

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich
der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

EUR

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen",
"Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der
Bereichsabgrenzung B
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